Schulpflicht, insbesondereBerufsschulpflicht nach BayEUG             
 

 
 
 
 

Vorschriften über die Schulpflicht:

· -         Verfassung des Freistaates Bayern:

Art. 129(1) Alle Kinder sind zum Besuch der Volksschule und der Berufsschule  
  verpflichtet.

(2) Der Unterricht an diesen Schulen ist unentgeltlich.
 
· -         Berufsschulordnung (§ 2 BSO Aufnahme in die Berufsschule 

(1) In die Berufsschule werden aufgenommen Berufsschulpflichtige und Personen, die   nicht mehr berufsschulpflichtig sind, sich aber in Berufsausbildung befinden (Berufsschulberechtigte). In das Berufsgrundschuljahr (z.B. Schreiner Anm.der Verfsser) werden auch nicht mehr berufsschulpflichtige Personen aufgenommen. In das Berufsvorbereitungsjahr (§ 6 Abs.4 BSO) werden nur Berufsschulpflichtige aufgenommen.

 
· -         Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG( Art. 35ff)
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1. Allgemeine Schulpflicht (Art. 35 BayEUG)
(1)Wer die 
· -         altersmäßigen Voraussetzungen [i.d.R. ab dem 6. bis max. 21. Lebensjahr (Art. 39)] erfüllt
· -         und in Bayern seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat 
· -         oder in einem Berufsausbildungs- oder Beschäfti​gungs​verhältnis steht, unterliegt der Schulpflicht.
(2) Dauer der Schulpflicht: i.d.R. 12 Jahre
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(3) Vollzeitschulpflicht                                                                     Berufsschulpflicht

      -    Beginn: wer am 30.6. 6 Jahre alt ist (Art. 37 BayEUG)          Berufsschule                                                                                     
· -         Vollzeitschulpflicht endet nach 9 Jahren                              - Vollzeit: 1 Jahr
                                                                                                          - Teilzeit: i.d.R. 3 Jahre        

Die Gesamtschulpflicht von 12 Jahren kann jedoch variieren (von unter 10 bis über 12 Jahre):

· -         Personen, die nach der Hauptschule und nach bestandenem Berufsvorbereitungsjahr 

           (insgesamt 10 Jahre) jobben, sind von der Berufsschulpflicht befreit.
· -         Personen, die bei dem mittleren Bildungsabschluss eine Klasse übersprungen haben 

           (9 Jahre) und keine Ausbildung beginnen, sind von der Berufsschulpflicht befreit.
· -         Personen, die eine 3,5-jährige Ausbildung absolvieren. (insgesamt 12,5 Jahre)
 
2.  Erfüllung der Schulpflicht (Art. 36 BayEUG)

Die Schulpflicht wird erfüllt durch den Besuch:

1. 1.      einer Pflichtschule:  Volksschule, Berufsschule, entsprechende Förderschule

2. 2.      oder sonstiger Schule: Gymnasium, Realschule, Wirtschaftsschule, Berufsfachschule,  entsprechende Förderschule, 
3. 3.      Ergänzungsschulen und Vollzeitlehrgänge (Eignung wird vom Staatsmin. f. Unterricht u. Kultus festgestellt)
 
 
 
 
3. Berufsschulpflicht (Art. 39 BayEUG)
Beginn der Berufsschulpflicht:
· -         nach dem Ende der Vollzeitschulpflicht oder
· -         bei Beginn eines Ausbildungsverhältnisses
Personenkreis:
· -         alle Personen, die eine Ausbildung absolvieren
· -         alle Personen, die keine Ausbildung beginnen (Ausnahme: die Berufsschulpflicht besteht nicht mehr oder es besteht eine Befreiung)
Diese Jungarbeiter sind Hauptschüler oder Schulabbrecher ohne mittleren Bildungsabschluss. Sie können in Jungarbeiterklassen, Fachklassen oder im Berufsvorbereitungsjahr beschult werden.

Befreiung von der Berufsschulpflicht:
· -         mittlerer Schulabschluss
· -         Vorbereitungsdienst im mittleren Dienst
· -         Angehörige der Bundeswehr und Polizei
· -         Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres
· -         erfolgreicher Abschluss des Berufsvorbereitungsjahres, Berufsgrundschuljahres oder eines Vollzeitjahres in einer Berufsfachschule
· -         von der Berufsschule nach Art. 86 als Ordnungsmaßnahme Entlassene 
Berufsschulpflichtige ohne Ausbildungsverhältnis können befreit werden:
· -         bei einem Besuch von Vollzeitlehrgängen, die zur Vorbereitung auf staatl. geregelte schulische Abschlussprüfungen dienen, 
· -         nach 11 Schulbesuchsjahren, wenn ein Beschäftigungsverhältnis besteht,
· -         bei Vorliegen eines Härtefalls
Hinweis: 
Die Berufsschulpflicht lebt aber bei Ausbildungsbeginn oder Wegfall des 

Befreiungsgrundes wieder auf.

Ende der Berufsschulpflicht

· -         Ende des Schuljahres, in dem das 21. Lebensjahr vollendet wird
· -         Abschluss einer staatlich anerkannten Berufsausbildung
 
4. Berufsschulberechtigung (Art. 40 BayEUG)
Personen, die nicht mehr berufsschulpflichtig sind, sich aber in Berufsausbildung befinden, sind zum Besuch der Berufsschule berechtigt. Die Ausbildenden haben den Besuch der Berufsschule zu gestatten.

 
5. Vorschriften für Behinderte und für Kranke (Art. 41)
Schulpflichtige, die wegen einer Behinderung oder einer Krankheit in den allgemeinen Schulen nicht hinreichend gefördert werden können, haben eine für sie geeignete Schule für Behinderte oder für Kranke zu besuchen.
 
6. Sprengelpflicht (Art. 42 BayEUG)
Die Erfüllung der Berufsschulpflicht richtet sich für die Schüler, die in einem Beschäftigungsver​hältnis stehen, nach dem Beschäftigungsort, für die Übrigen nach dem Ort des gewöhnlichen Aufenthalts.
 
7. Schulzwang (Art. 118 BayEUG)
Die Schule kann bei Nichterscheinen des Schülers bei der Kreisverwaltungsbehörde die Durchführung des Schulzwangs beantragen. Zur Durchführung darf die Behörde Wohnungen und Geschäftsräume betreten und unmittelbaren Zwang ausüben.

 
8. Ordnungswidrigkeiten (Art 119 BayEUG)
Geldbuße kann auferlegt werden, wer
· -         die Anmeldung eines Schulpflichtigen zum Besuch einer Volksschule, Berufsschule oder Förderschule unterlässt.
· -         als Erziehungsberechtigter, Ausbilder oder Arbeitgeber nicht dafür sorgt, dass der Schüler regelmäßig am Unterricht teilnimmt (Minderjährige)
· -         als Schulpflichtiger am Unterricht oder an den sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen vorsätzlich nicht teilnimmt.
 
 
Beispiele:
Verliert ein Berufsschulpflichtiger seine Ausbildungsstelle, so kann er weiterhin fachlich beschult werden, wenn er einen Antrag bei der Schulleitung stellt. Ansonsten erfüllt der Berufsschulpflichtige in einer Jungarbeiterklasse weiterhin seine Berufsschulpflicht.

Kommt ein Berufsschulpflichtiger unentschuldigt nicht regelmäßig in den Unterricht (hier z.B. zu den Jungarbeitern), so wird ein Bußgeldverfahren gegen ihn eingeleitet.
 
 
Verliert ein Berufsschulberechtigter seine Ausbildungsstelle, so kann er weiterhin fachlich beschult werden, wenn er einen Antrag bei der Schulleitung stellt. Ansonsten ist er nicht mehr verpflichtet, eine Berufsschule zu besuchen.
